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Mqrkf Untergriesboch, Bebouungsplon Röhrndl, Deckblqtf Nr. l2
Endousfertigung vom 0l "12.2011

l. Anloss zur Anderuno:

Herr Josef Donoubouer, Inhober Pozelle 33, möchte eine Teilflöche des Spielplotzes

Fl.-Nr. 719, Gmkg" Untergriesboch erwerben.

Der Morkt Untergriesboch ist grundsötzlich bereii die Teilflöche zu veröussern, do
dieser GrundstÜcksbereich ouf Grund des Flöchenzuschnitts ols Spielplotz nicht
genutzt wird.

Do dieser Bereich ols Spielplotzflöche im Bebouungsplon festgesetzt ist, muss der

Bebouungsplon geöndert werden.

2. Art der Anderunq:

Die GrundstÜcksgrenze wird noch Norden verschoben. Ein Wirischoftsweg (b=3,00-

4,00m) wird erholten, um die Pflege für den Spielbereich zu gewöhrleisten. Die

Bougrenze wird ebenfolls noch Norden verschoben.

3. Auswirkunqen:

Durch die geplonte Anderung des Bebouungsplones werden die Grundzüge der
Bouleitplonung nicht berührt.

Entsprechend $ l3 BouGB, Absotz l, konn hier dos vereinfochte Anderunqsverfohren

durchgeführi werden.

Die Art der Plonung, mit entsprechenden Festsetzungen in Betrocht ouf die o.g.
Anderung ergibt, doss kein Ausgleichsbedorf entsteht. Dos Moß der boulichen

Nutzung (GFZ) wird durch diese Anderung nicht berührt.

Noch PrÜfung der noturschutzrechtlichen Eingriffsregelung findet kein Eingriff in Notur

und Londschoft stott.

Entsprechend der Checkliste zur vereinfochten Vorgehensweise (Leitfoden der
Eingriffsregelung) sind bei entsprechenden grünordnerischen Festsetzungen keine

zusötzliche Ausgleichsflöche erforderlich.

Auf die Aborbeitung der umweltprüfung wird enfsprechend BouGB S l3, Abs. 3

verzichtet.
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellunqs- und Billiqungsbeschluss

Der Marktgemeinderat von Untergriesbach hat in der Sitzung vom22.09.2011 die Änderung des
Bebauungsplan Röhrndldurch Deckblatt Nr, 12 beschlossen und den vorgelegten Deckblattentwurf vom
22.09.2011 gebilligt.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05, &,1{ ortüblich bekannt gemacht,

2. Bürqer- und Fachstellenbeteiliqunq

Die Bürgerbeteiligung gemäß $ 13, Abs. 2,Ziff " 2 BauGB hat für den Entwurf des
Bebauungsplan Röhrndl, Deckblatt Nr. 11, vom 95,.JQ,14. bis }tf.,,19.".,11, stattgefunden.
Die Fachstellenbeteiligung gemäß $ '13, Abs. 2,Ziff .3 BaUGB für den Bebauungsplan Röhrndl,

Deckblatt Nr. 12, hat in der Zeit vom S.lQ,'14 bis )1..19,,11. stattgefunden.

3. Beschluß zu Einwendunqen und Anregunqen

Die Einwände und Anregungen der Fachstellen wurden mit Beschluss des Marktgemeinderates vom
SS,ll"..S. .l^. . behandelt,

4. Satzunqsbeschluss

Der Marktgemeinderat hat amQl,lI.'l^. das Deckblatt Nr. 12 zurÄnderung des Bebauungsplanes
Röhrndlgem $10 BauGB in der Endausfertigung vomQtrJl,lÄ. als Satzung beschlossen.

Untergriesbach, den gE, ll,.,U
-/T\

...5JünuJ
Hermann Duschl, 1. Bürgermeister

5. Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss nach $10 Abs. 1 BauGB vomQ,L..ll,,,1l... wurde gem. g10 Abs. 3 BauGB am
27 .07 .2011 ortsüblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Röhrndl, Deckblatt Nr, 12, zum 9F,ll",lP.M in Kraft,

61,^ /.i.,-'{
Hermann Duschl, 1, Bürgermeister

Der Bebauungpslan Untergriesbach, Röhrndl Deckblatt Nr. 12 wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus Untergriesbach zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über dessen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.


